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1. Ausgangslage

Das Hamburger Schnellbahnnetz bildet das Rückgrat für
einen leistungsfähigen und attraktiven Öffentlichen Per-
sonennahverkehr (ÖPNV) in der Stadt. Es wurde in den
vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich weiter ent-
wickelt. Allerdings konnte der schon länger geplante
Schnellbahnanschluss der Großwohnsiedlung Steilshoop
und Bramfelds bisher nicht realisiert werden.

Gleichzeitig muss das für die Metropolregion Hamburg
bedeutsame Stadtentwicklungsprojekt HafenCity durch
ein leistungsfähiges, modernes und hoch attraktives Ver-
kehrssystem an den vorhandenen Öffentlichen Personen-
nahverkehr der Stadt angebunden werden, um die dort
angestrebten stadtentwicklungspolitischen Zielsetzungen
realisieren zu können.

Schließlich entspricht die Verknüpfung der U-Bahnlinien
am Berliner Tor nicht mehr den heutigen verkehrlichen
Erfordernissen mit der Folge einer unausgewogenen und
somit unwirtschaftlichen Zugführung sowie einer un-
attraktiven und dem künftigen Fahrgastaufkommen nicht
mehr entsprechenden Bedienung auf dem U-Bahnast
Billstedt/Mümmelmannsberg.

Diese drei Problembereiche sollen durch einen Aus- bzw.
Umbau des U-Bahnnetzes gelöst werden (Anlage 1).

1.1 U-Bahn Barmbek – Steilshoop – Bramfeld

Zur Anbindung der in den sechziger bzw. siebziger Jahren
entstandenen Großwohnsiedlung Steilshoop sowie des
Stadtteilzentrums von Bramfeld liegen ältere Planungen
vor. Diese sehen eine Ausfädelung der U-Bahn am west-
lichen Bahnsteigkopf des U-Bahnhofes Barmbek vor. Die
U-Bahn soll dort in einen Tunnel abtauchen und im Weite-
ren dann unterirdisch unter dem Schwalbenplatz und der
Otto-Speckter-Straße nach Steilshoop und von dort zum
Bramfelder Dorfplatz geführt werden (Anlage 2).

Die vorliegenden Pläne wurden hinsichtlich der heute
gültigen Standards (z. B. barrierefreie Zugänglichkeit) und
Umweltverträglichkeit überprüft. Dabei ließ sich insbe-
sondere die Einfädelung der neuen U-Bahnstrecke in den
Bahnhof Barmbek bautechnisch verbessern. In diesem

Zusammenhang wurden auch die früheren Kosten-
schätzungen aktualisiert.

Nutzen-Kosten-Untersuchungen nach dem bundesein-
heitlich verbindlichen Verfahren der Standardisierten
Bewertung als Voraussetzung für die Entscheidung über
die Gewährung von Bundeszuwendungen nach dem
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) liegen aus
dem Jahr 1994 vor. Die Ergebnisse sind nicht mehr zu
verwenden, da zwischenzeitlich das Verfahren der Standar-
disierten Bewertung u. a. in Richtung einer höheren
Bewertung der Betriebsaufwendungen sowie einer gerin-
geren Gewichtung der Fahrzeitvorteile für die Fahrgäste
verändert wurde. Die Aktualisierung mit den geänderten
Verfahrensvorgaben ist unumgänglich.

1.2 ÖPNV- Anbindung der HafenCity

Zur ÖPNV-Anbindung der HafenCity wurden verschie-
dene Nahverkehrssysteme auf ihre Machbarkeit und
Eignung hin geprüft. Hierbei handelt es sich um:

– eine vom Hauptbahnhof aus aufgeständert in die Hafen-
City geführte Magnetbahn auf der Grundlage der Trans-
rapidtechnologie;

– eine ebenfalls an den Hauptbahnhof angebundene Hän-
gebahnlinie (H-Bahn), wie sie seit den achtziger Jahren
auf dem Gelände der Uni Dortmund betrieben wird
bzw. im Sommer 2002 auf dem Düsseldorfer Flughafen
neu eröffnet wurde;

– ein hochwertiges Bussystem mit attraktiven, modernen,
umweltfreundlichen (Brennstoffzellentechnologie usw.)
Fahrzeugen;

– eine unterirdische S-Bahnanbindung der HafenCity
über Jungfernstieg an den Hauptbahnhof sowie

– insgesamt drei U-Bahnvarianten.

Bei den untersuchten U-Bahnvarianten handelt es sich um
eine an den Hauptbahnhof-Nord angebundene Viaduktlö-
sung sowie um zwei Tunnelverbindungen zwischen Hafen-
City und der Innenstadt am Rathausmarkt, wobei die eine
Lösung eine Ausfädelung aus der heutigen U3 an der
Haltestelle Rathaus vorsieht, während die andere als reine
„Shuttlelösung“ über keine Verbindung zum vorhan-
denen U-Bahnnetz verfügt. Diesen Machbarkeitsunter-
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suchungen war Ende der neunziger Jahre eine System-
studie vorausgegangen, in der unterschiedliche Verkehrs-
systeme sowie rund 10 U-Bahnlösungen, darunter auch
eine U-Bahnausfädelung zwischen Rödingsmarkt und
Baumwall, voruntersucht wurden. 

Die auf den Erkenntnissen dieser Systemstudie beruhen-
den, extern erstellten Machbarkeitsuntersuchungen
wurden ausgewertet und der fachlichen Beurteilung unter-
zogen. Ergebnis ist:

– Das ursprünglich für den Hochgeschwindigkeits-
fernverkehr entwickelte, bisher jedoch noch nicht im
städtischen Nahverkehr erprobte Magnetbahnsystem
besticht durch das hohe innovative Element, das ein
derartiges System in die HafenCity hätte tragen können.
Technische Detailfragen und ein damit einher gehen-
des, nicht unerhebliches Realisierungsrisiko sowie die
schwierige städtebauliche Integration der vergleichs-
weise massiven Fahrwegkonstruktion haben jedoch zu
einer negativen Gesamtbeurteilung geführt.

– Das automatisch betriebene H-Bahn-System konnte
sich bisher am Markt als Transportsystem für den städ-
tischen Nahverkehr in den vergangenen rd. zwanzig
Jahren nicht durchsetzen. Dies und weitere betriebliche
Aspekte haben den Ausschlag dafür gegeben, dass
gegenüber einer derartigen Lösung eine Anbindung mit
einem in Hamburg bereits vorhandenem Schienen-
system als deutlich vorteilhafter zu beurteilen ist.

– Eine S-Bahnanbindung der HafenCity hätte den Nach-
teil einer für den Fahrgast sehr unübersichtlichen Aus-
fädelung aus dem Haltestellenbereich Jungfernstieg. Sie
würde perspektivisch eine Möglichkeit bieten, für die
Züge einer künftigen Gleichstrom-S-Bahn aus Ahrens-
burg eine betriebliche Lösung zu bringen. Die sehr
hohen Investitionen verhindern aber eine prioritäre
Einordnung dieser Variante. 

– Die Erschließung der HafenCity ausschließlich mit
einem hochwertigen Bussystem hat den Nachteil, dass
hierfür die sehr wichtige Investorenakzeptanz nicht
gegeben ist. 

Die von der Behörde für Bau und Verkehr vorgenomme-
nen eingehenden fachtechnischen Prüfungen unter den
Gesichtspunkten der verkehrlichen, städtebaulichen und
betrieblichen Wirkungen führen zu dem Ergebnis, dass
eine unterirdisch geführte U-Bahn, die aus der U3 am Rat-
haus ausgefädelt wird, am vorteilhaftesten ist. Die Haupt-
vorteile bestehen darin, dass

– Hauptbahnhof und Innenstadt direkt mit einer Linie
an die HafenCity angebunden werden,

– ein öffentliches Verkehrsangebot geschaffen wird, das
auch bei hohen Bedarfsspitzen leistungsfähig ist,

– schonend mit dem Flächenpotential und öffentlichem
Verkehrsraum der HafenCity umgegangen wird,

– dieses Verkehrsangebot auch bei den Investoren der
HafenCity, deren Investitionsbereitschaft für den Erfolg
der HafenCity von entscheidender Bedeutung ist, die
notwendige Akzeptanz findet,

– durch eine vollständige Netzintegration erhebliche
betriebliche Vorteile gegeben sind und

– entsprechend dem Ziel der Wachsenden Stadt die
Option einer späteren Weiterführung zur Stärkung der
Achse City – HafenCity – Wilhelmsburg – Harburg
besteht.

Die HafenCity wird mit der U-Bahn durch eine ent-
sprechend hochwassersichere Ausgestaltung der Zugangs-
und Lüftungsanlagen auch bei Sturmflut erreichbar sein.

Die Anbindung der HafenCity an den ÖPNV der Stadt mit
einer Stadtbahn ist in einem früheren Stadium ebenfalls
hinsichtlich einer Machbarkeit geprüft worden. Im Ver-
gleich zu der vorgesehenen U-Bahnlösung  kommt dabei
ein Stadtbahnsystem für die konkret anstehende Realisie-
rung der ÖPNV-Anbindung der HafenCity aus folgenden
Gründen nicht in Betracht:

– Investorenakzeptanz
Die für die Entwicklung der HafenCity verantwortliche
Gesellschaft für Hafen- und Standortentwicklung
(GHS) hat deutlich gemacht, dass seitens der Investoren
eine hochleistungsfähige ÖPNV-Anbindung als wesent-
licher kritischer Erfolgsfaktor für den von der Freien
und Hansestadt Hamburg angestrebten hochwertigen
innerstädtischen Charakter gesehen wird. In den zahl-
reichen Gesprächen mit lokalen, nationalen und inter-
nationalen Investoren wurde diese Position gegenüber
der GHS einmütig geäußert. Internationale Schlüssel-
investoren haben in einer aktuellen Befragung darauf
verwiesen, dass die Bereitschaft zur werthaltigen Inves-
tition in den gegenwärtig zur Entwicklung anstehenden
Bereichen Überseequartier und Strandkai von einer
belastbaren Perspektive der Realisierung eines entspre-
chenden ÖPNV-Angebotes abhängt. Hinsichtlich der
Qualität der Anbindung wird von den Investoren unter
Hinweis auf die zentrale Lage der HafenCity und die
angestrebten publikumsintensiven Nutzungen eine
massentaugliche, netzintegrierte, die schnelle Erreich-
barkeit der HafenCity gewährleistende, mit hohem
Fahrgastkomfort versehene und imagestarke Lösung
gefordert. Dabei wird immer wieder der Quervergleich
zur bestehenden Hamburger Innenstadt und zu anderen
wettbewerbsstarken Städten gezogen und auf die dort
realisierten Angebote verwiesen. Im Ergebnis wird
daher eine in das übrige Netz eingebundene U-Bahn-
anbindung wie die U 4 als verkehrlich eindeutig richtige
Lösung bezeichnet. Mit gleicher Klarheit wird ein
Bussystem als Haupterschließung der HafenCity aus-
geschlossen. Andere Systeme werden mit deutlicher
Distanz bis hin zu Ablehnung gesehen, da sie die für die
HafenCity erforderlichen Leistungsmerkmale nicht in
ausreichendem Umfang mitbringen. Dieses gilt für
Shuttle-Systeme und deutlich verstärkt für mit dem
Straßenverkehr niveaugleiche und im gesamtstädti-
schen Zusammenhang lediglich als Ergänzung des
U-/S-Bahnnetzes dienende Stadtbahnlösungen.

– Flächenschonung
Die Machbarkeitsuntersuchung für eine Stadtbahn-
lösung hatte gezeigt, dass die Anbindung der HafenCity
an die Innenstadt ohne Änderung der städtebaulichen
bzw. verkehrlichen Gesamtkonzeption insbesondere
außerhalb der HafenCity auf der wichtigen Achse
St. Annen – Petrikirche wegen des nur begrenzt zur
Verfügung stehenden öffentlichen Straßenraumes nicht
konfliktfrei machbar ist.

– Beförderungskapazität
Im Vergleich hat eine U-Bahn bei Belastungsspitzen
eine höhere Beförderungskapazität. Bei einer Anbin-
dung der HafenCity mit einer Stadtbahn würde diese
geringere Beförderungskapazität für den Fall einer spä-
teren Weiterführung des Systems nach Wilhelmsburg
und Harburg die dort für die Wachsende Stadt gegebe-
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nen Entwicklungspotenziale quantitativ einschränken.
Hinzu käme bei einer Stadtbahn als an der Oberfläche
geführtem System, dass Umwege zu fahren wären, die zu
unnötig längeren und somit weniger attraktiven Fahr-
zeiten für die neu zu erschließenden Fahrgastpotenziale
im Süden der Stadt führen würden.

– Integration ins vorhandene System

Die Anbindung der HafenCity mit einer Stadtbahn setzt
ein Grundnetz mit entsprechender Werkstattinfrastruk-
tur und Fahrzeugkapazität voraus. Dieses ist jedoch
nicht vorhanden. Ohne dieses Minimum an Netz- und
Werkstattinfrastruktur sowie Fahrzeugkapazität ist eine
attraktive Integration einer Stadtbahnlösung in das
ÖPNV-Gesamtsystem der Stadt – z. B. wegen unzurei-
chender Verknüpfungen – nicht zu erzielen. 

Bei einem normalen Planungs- und Bauablauf ist davon
auszugehen, dass voraussichtlich Mitte 2011 die U-Bahn-
strecke rechtzeitig vor dem Beginn von Olympischen
Spielen in Hamburg für den notwendigen vorbereitenden
Test- und Probebetrieb zur Verfügung steht.

1.3 Beseitigung des Kapazitätsengpasses auf der U3

Einzelne Streckenabschnitte des Hamburger U-Bahn-
netzes sind inzwischen 90 Jahre alt. Die Auslegung dieser
älteren Teile des Netzes und ihrer Haltestelleninfrastruk-
tur orientierte sich an den damals bestehenden betrieb-
lichen und verkehrlichen Erfordernissen. So sind z. B. die
Bahnsteige im Zuge des überwiegend oberirdisch als
Hochbahn geführten westlichen Teils des U-Bahn-Ringes
zwischen Hauptbahnhof und Saarlandstraße i. d. R. 90 m
lang. Die neueren U-Bahnstrecken verfügen hingegen über
120 m lange Bahnsteige.

Gleichzeitig ist das Hamburger U-Bahnnetz durch eine
ungleichmäßige Auslastung einzelner Linienäste gekenn-
zeichnet. Der Ostast der U3 verfügt z. B. auf Grund der
siedlungsstrukturellen Gegebenheiten über eine deutlich
höhere Fahrgastnachfrage (rd. 3.750 Fahrgäste in der
Spitzenhalbstunde) als der Linienabschnitt westlich der
Innenstadt (rd. 1.900 Fahrgäste in der Spitzenhalbstunde).

Die kurzen Bahnsteige auf dem Westast der U3 lassen nur
den Einsatz von 90-m-Zügen maximal im 2,5-Minuten-
Takt zu. Insbesondere bei einer weiteren Zunahme der
Nachfrage auf dem östlichen Linienast ist ein Unterschrei-
ten der vom HVV vorgegebenen Bedienungsqualität in der
morgendlichen Hauptverkehrszeit zu erwarten. Wegen der
bestehenden sehr dichten Fahrzeugfolge kann dieses
Kapazitätsproblem nicht durch den Einsatz weiterer Züge
gelöst werden. Die ungleichmäßige Auslastung auf dem
westlichen und dem östlichen Linienast der U3 führt im
Übrigen zu einem unwirtschaftlichen Fahrzeug- und Per-
sonaleinsatz, da für die hohe Nachfrage östlich der Innen-
stadt Züge eingesetzt werden müssen, die auf dem übrigen
Linienast nicht benötigt werden, aber wegen fehlender
Kehr- bzw. Abstellmöglichkeiten über den gesamten
Westast der U-Bahnringlinie weiter geführt werden
müssen.

Gelöst werden kann dieses Problem mit vergleichsweise
geringem Aufwand durch einen Tausch der jeweils öst-
lichen Linienäste von U2 und U3. Um diesen Linien-
tausch betrieblich zu ermöglichen, ist ein Umbau des
U-Bahntunnels westlich der Haltestelle Berliner Tor erfor-
derlich. Durch diesen Umbau wird es möglich, zukünftig
nach Mümmelmannsberg und Billstedt 120 m lange
U-Bahnzüge einzusetzen, die ab Berliner Tor über Haupt-

bahnhof-Nord weiter in Richtung Niendorf-Nord verkeh-
ren. Die heute über Barmbek aus Wandsbek-Gartenstadt
kommenden Züge der U2 können westlich Berliner Tor auf
die U3 wechseln und über Rathaus, Rödingsmarkt und
Landungsbrücken wieder die klassische Ringstrecke nach
Barmbek fahren. Durch diese Änderung im Liniensystem
der Hamburger U-Bahn wird es möglich, die auf den ein-
zelnen U-Bahnästen unterschiedlich starken Fahrgast-
ströme wesentlich ausgewogener und besser zu bedienen
und die vorhandenen Kapazitäten wirtschaftlicher auszu-
lasten. 

2. Zukunftsnetz mit einer neuen U-Bahnlinie U4 Bramfeld
– HafenCity

Aufgrund der verkehrlichen und betrieblichen Vorteile ist
beabsichtigt, eine neue U-Bahnlinie U4 Bramfeld – Steils-
hoop – Barmbek – Berliner Tor – Hauptbahnhof (Süd) –
Rathaus – HafenCity zu schaffen. Die Züge dieser neuen
U-Bahnlinie benutzen zwischen Barmbek/Berliner
Tor/Hauptbahnhof-Süd und Rathaus die bereits vorhande-
nen U-Bahnanlagen. Neu zu bauen sind die Strecken-
abschnitte Barmbek – Bramfeld sowie Rathaus – Hafen-
City.

Nach dem Umbau westlich Berliner Tor verkehrt die
zukünftige U3 weitgehend auf den Gleisanlagen der ehe-
maligen U-Bahnringstrecke (Barmbek – Berliner Tor –
Hauptbahnhof – Rathaus – Landungsbrücken – Schlump –
Borgweg – Barmbek) mit einer Verknüpfung zur U1 in
Wandsbek-Gartenstadt. Die zukünftige U2 führt von
Mümmelmannsberg über Hauptbahnhof-Nord nach
Niendorf. Die U1 bleibt unverändert. 

Dieses Konzept ermöglicht die vollständige Netzintegra-
tion der neuen Ergänzungsstrecken in die HafenCity und
nach Steilshoop/Bramfeld. Mit der U-Bahnlösung wird in
der HafenCity eine hochwertige Nahverkehrsqualität
geschaffen, die aus Investorensicht als der notwendige
Impuls für eine ebenso hochwertige städtebauliche Ent-
wicklung der HafenCity gesehen wird. Diese U-Bahn
kann später betrieblich sinnvoll in Richtung Süden nach
Wilhelmsburg und Harburg verlängert werden. Damit
kann das Ziel „Wachsende Stadt“ deutlich unterstützt wer-
den. Auch bei Hochwasser bietet die U-Bahn eine attrak-
tive Verbindung in die HafenCity. Mit der U-Bahn steht
unabhängig von den Olympischen Spielen bei besucherin-
tensiven Sonderereignissen in der HafenCity genügend
leistungsfähige Transportkapazität zur Verfügung.

3. Realisierung und Kosten

Die Aufstellung der Entwurfs- und Genehmigungs-
planung sowie Realisierung des Vorhabens erfolgt seitens
der Hamburger Hochbahn AG. 

Der Hochbahn ist mit dem Verkehrswegevertrag vom
21./22. Dezember 1998 auch die Errichtung von neuen
U-Bahnanlagen übertragen worden. Sie hat damit die
Vorhabenträgerschaft.

Das zugrunde gelegte Realisierungsmodell, auf dem die
Zeitplanung beruht, sieht vor, dass sämtliche Planungs-
und Realisierungsleistungen entsprechend den EU-weit
gültigen Regelungen im Wettbewerb an Dritte vergeben
und somit extern erbracht werden. Aufgabe der Hochbahn
ist dabei die Vorbereitung und Vergabe der extern zu
erbringenden Leistungen, das Controlling der Leistungs-
erbringung sowie die rechtliche und kaufmännische Ver-
tragsabwicklung. Mit den Vorbereitungen für den Umbau
westlich Berliner Tor kann kurzfristig begonnen werden,
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da der Umbau bereits vorhandener Anlagen ein weniger
aufwändiges Planverfahren erfordert. Über Planung und
Realisierung wird zwischen der Behörde für Bau und
Verkehr und der Hamburger Hochbahn AG eine Verein-
barung geschlossen.

Hiervon abweichende Realisierungsmodelle, z. B. Wahr-
nehmung der rechtlich der Hochbahn zugewiesenen Auf-
gabe durch die Behörde für Bau und Verkehr bzw. einen
Dritten oder z. B. ein vorgeschalteter Investorenwett-
bewerb, sind wegen der zusätzlich notwendigen Vorberei-
tungen und der zeitlichen Abläufe zeit- und arbeitsaufwän-
diger. Eine Fertigstellung der U-Bahn in die HafenCity im
Jahr 2011 rechtzeitig vor den Olympischen Spielen ist bei
solchen Realisierungsmodellen deshalb nicht gewähr-
leistet. Mit diesem Realisierungsmodell ist nicht festge-
legt, wer der spätere Betreiber der neuen U-Bahn sein wird.
Die Auswahl und Festlegung des späteren Betreibers
erfolgt in einem gesonderten Schritt entsprechend dem für
eine Betriebsaufnahme notwendigen Vorlauf.

Erste grobe Schätzungen ohne Vorliegen detaillierter
Pläne haben ergeben, dass in dem für die Realisierung vor-
gesehenen Zeitraum bis 2015 von folgenden Investitions-
kosten ausgegangen werden kann:

U-Bahn von Barmbek nach
Steilshoop und Bramfeld  . . . . . . . . . . . rd. 260 Mio. Euro

U-Bahnanbindung der HafenCity
mit einer Ausfädelung an der Haltestelle
Rathaus aus dem bestehenden Netz . . rd. 250 Mio. Euro

Umbau westlich Berliner Tor
für Linientausch U2/U3 . . . . . . . . . . . . rd. 40 Mio. Euro

Insgesamt wird die Realisierung dieses Zukunftsnetzes in
den Jahren ab 2003 bis voraussichtlich 2015 rund 550 Mio.
Euro an Investitionen seitens der Hamburger Hochbahn
AG erfordern. Dabei werden die Bauleistungen (– Gesamt-
kosten ohne Planung –) für den Umbau Berliner Tor in
Höhe von rd. 35 Mio. Euro seitens der Hamburger Hoch-
bahn AG finanziert. Den restlichen Mittelbedarf der Ham-
burger Hochbahn AG in Höhe von rd. 515 Mio. Euro wird
die Behörde für Bau und Verkehr durch entsprechende
Zuwendungen decken. 

Der Senat wird bei der Fortschreibung der Finanzplanung
die notwendigen Mittel berücksichtigen.

Nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)
können im Rahmen der Mittelverfügbarkeit entspre-
chende Vorhaben mit einem Investitionsvolumen von
mehr als 50 Mio. Euro zuwendungsfähiger Kosten seitens
des Bundes bezuschusst werden.

Voraussetzung für diese Zuwendungen seitens des Bundes
ist die Vorlage einer Nutzen-Kosten-Untersuchung nach
dem bundeseinheitlich vorgegebenen Verfahren der Stan-
dardisierten Bewertung mit einem Nutzen-Kosten-Indika-
tor über 1,0. Die Chancen, ein positives Nutzen-Kosten-
Verhältnis zu erreichen, werden bei einer Betrachtung der
gesamten Linie höher eingeschätzt als bei einer getrennten
Untersuchung der beiden einzelnen Streckenverlängerun-
gen. Eine entsprechenden Nutzen-Kosten-Untersuchung
wurde in Auftrag gegeben.

Wenn das Ergebnis der Standardisierten Bewertung eine
Bezuschussung mit GVFG-Bundesmitteln in der Größen-
ordnung von ca. 50 % der Investitionskosten ermöglicht,
wird der Einsatz von allgemeinen Haushaltsmitteln bzw.
Regionalisierungsmitteln mit entsprechend geringeren
Beträgen nötig.

Alternative Finanzierungsformen („Public Private Part-
nership“) bei Investitionen in neu zu erstellende öffent-
liche Schieneninfrastruktur sind bereits Mitte der neunzi-
ger Jahre in einem vergleichbaren Sachzusammenhang
intensiv geprüft worden. Ergebnis war, dass unter den
gegebenen Rahmenbedingungen entsprechende privat-
wirtschaftlich orientierten Modelle nicht empfohlen wer-
den konnten. Sollten sich bis zum Beginn der Realisierung
die Rahmenbedingungen zugunsten alternativer Finanzie-
rungsformen verändern, so können diese bei Eignung und
Vorteilhaftigkeit auch dann noch in Betracht gezogen
werden.

4. Weiteres Vorgehen

Zur Umsetzung sind unabhängig voneinander folgende
weitere Schritte vorgesehen:

– Aufstellen der Nutzen-Kosten-Untersuchung nach dem
Verfahren der Standardisierten Bewertung für das
Gesamtvorhaben seitens der Behörde für Bau und
Verkehr.

– Aufstellung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung
sowie Realisierung des Vorhabens seitens der Hambur-
ger Hochbahn AG. 

Petitum

Der Senat beantragt, die Bürgerschaft wolle vom Inhalt der
Mitteilung Kenntnis nehmen.

Anlage 1: Heutiges und zukünftiges U-Bahnnetz

Anlage 2: Übersichtsplan U4
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